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Teilrevision kommunale Nutzungsplanung
«Giessen-Nord» - Genehmigung

Diibendorf

- Zonenpian Giessen-Nord und Anderung Gewasserabstandslinien im Mst. 1:2'500 und
Vorschriften der Bauordnung (BO) vom 29. Mai 2020

- Bericht nach Ant. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 9. November 2020

Sachverhalt

Das Grundstiick Kat.-Nr. 17312 mit einer Grundstiicksflache von 3'672 m? befindet sich
zwischen der Uberlandstrasse und dem Chriesbach. Der Eigentiimer des Grundstiickes
méchte auf diesem Areal Wohn- und Gewerbenutzungen in einem stédtisch dichten Neu-
bau realisieren und hat zu diesem Zweck einen Gestaltungsplan erarbeitet. Die Uberbau-
ung soll zu einer qualitatsvollen Siedlungsentwicklung nach innen und einer Neuorientie-
rung der Umgebung zu einem durchmischten und belebten Quartier beitragen. Das Areal
ist geméss rechtskraftiger Bauordnung (BO) der Stadt Dubendorf der Industrie- und Ge-
werbezone (1G2) mit Gestaltungsplanpflicht zugewiesen. Da diese Grundnutzung keine
Wohnnutzung zul&sst, soll mit der vorliegenden Teilrevision der Nutzungsplanung «Gies-
sen-Nord» die Grundordnung entsprechend angepasst und das Gebiet neu der Zent-
rumszone (Z3a) zugeordnet werden.

Parallel dazu werden in separaten Planungsvorlagen die kommunale Richtplanung
«Giessen-Nord» angepasst und der private Gestaltungsplan «Wohniiberbauung am
Chriesbach» aufgestellt.

Der Gemeinderat Diibendorf setzte mit Beschluss vom 2. November 2020 die Teilrevision
der kommunalen Nutzungsplanung «Giessen-Nord» fest. Gegen diesen Beschluss wur-
den gemass Rechiskraftbescheinigung des Bezirksrats vom 14. Dezember 2020 keine
Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 2. Dezember 2020 ersucht die Stadt Diiben-
dorf um Genehmigung der Vorlage und bestétigt mit Schreiben vom 1. Februar 2021,
dass gegen den Gemeinderatsbeschluss kein fakultatives Referendum ergriffen wurde.
Die Vorlage der Teilrevision der kommunalen Richtplanung «Giessen-Nord» sowie der
private Gestaltungsplan «Wohniberbauung am Chriesbach» wurden der Baudirektion
gleichzeitig zur Genehmigung eingereicht.
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Erwigungen
A. Formelle Priifung
Die massgebenden Unterlagen sind vollstandig.

B. Materielle Priifung
Mit der Zonenplananpassung wird das Gebiet Giessen-Nord zwischen der Uberlandstras-
se, dem Chriesbach und dem Forschungscampus EMPA EAWAG von der rechtsguiltigen
G 2 neu der Z3a zugewiesen.

In der BO werden zwei redaktionelle Anderungen vorgenommen: In Art. 1 lit. b wird die
Bezeichnung der Zentrumszonen 3a Uberlandstrasse-Sid entsprechend des erweiterten
Geltungsbereichs mit «und Giessen-Nord» erganzt. Ebenso wird in Art. 16 die Bezeich-
nung Z3a «Zentrumszone Uberlandstrasse-Siid mit «und Giessen-Nord» prazisiert.

Der Gewésserraum des Chriesbaches wird in Klrze in einem separatem Verfahren fest-
gesetzt. Die rechtskréaftig festgesetzte Gewéasserabstandslinie entlang des Chriesbaches,
welche die Fassadenlinie des bestehenden Gebaudes abbildet und nach dessen Abbruch
als unzweckmassig zu beutteilen sein wird, wird daher Im Abschnitt der Parzellen Kat.-
Nrn. 17312 und 15095 aufgehoben. Bis der Gewasserraum am Chriesbach festgelegt ist,
ist ein Uferstreifen von Bauten und Anlagen freizuhalten (ng Art. 41c Abs. 1 GSchV und

-Ubergangsbestimmung zu-Art. 41a-GSchV).

Den mit Vorprifung des Amts fir Raumentwicklung vom 13. Mérz 2020 gestellten Antra-
gen und Empfehiungen wurde vollumfénglich entsprochen.

C. Ergebnis

Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtméssig, zweckméssig sowie angemessen
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Die Stadt ist durch die Genehmigung nicht
beschwert. Gegen die genehmigten Festlegungen steht weiteren betroffenen Privaten
und Verbanden der Rekurs offen (§§ 338a f. PBG). Gemass § 5 Abs. 3 PBG ist der Ge-
nehmigungsentscheid von der Stadt zusammen mit dem gepriften Akt samt Rechtsmit-
telbelehrung zu verdffentlichen und aufzulegen.

Die Baudirektion verfiigt:
|.  Die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung «Giessen-Nord», welche der
Gemeinderat Dlbendorf mit Beschluss vom 2. November 2020 festgesetzt hat, wird

genehmigt.

[l. Die Stadt Dibendorf wird eingeladen

- Dispositiv | sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu verdf-

fentlichen;

- diese Verfllgung zusammen mit der kommunalen Planung aufzulegen;
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nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veréffentlichen und diese dem Verwaltungs-
gericht, dem Baurekursgericht, und dem Amt fir Raumentwicklung mit Beleg der
Publikation mitzuteilen;

nach Inkrafitreten die Anderungen im Kataster der ffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschrankungen (OREB-Kataster) nachfiihren zu lassen;

Mitteilung an

Stadt Dibendorf (unter Beilage von drei Dossiers)
Verwaltungsgeriéht (unter Beilage von einem Dossier)
Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

Amt flir Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)
Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dibendorf,
Katasterbearbeiterorganisation KBO)

Amt fiir

, Raumentwicklung
VERSENDET AM 2 4. MRL, 2021 /F? o i
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Anderung Bauordnung (Synopse)
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Lesehilfe zur Synopse

Standardtext: Rechtskraftige Bauordnung
Gelb hervorgehoben: Neuer Text, Anderungen und Ergénzungen
Planwerkstadt AG

Raumplanung - Prozesse - Stddtebau
Binzstrasse 39, CH-8045 Zirich
www.planwerkstadt.ch

+41 (0)44 456 2010

Dokument: 10240_08_200529_Teilrevision_BO.docx

Planwerkstadt AG
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Bauordnung vom 05.10.2018

Geanderte Bauordnung

1. Zonenordnung

Art. 1

Das Gemeindegebiet der Stadt Dibendorf wird, soweit es nicht kantonalen
oder regionalen Nutzungszonen oder Wald zugewiesen ist, in folgende Zonen
eingeteilt:

Bauzonen

a) Kernzonen
— Kernzone Bahnhofstrasse K1
— Kernzone Walllisellenstrasse K2
— Kernzone Oberdorf, Wil, Gfenn, Hermikon, K3

Dubelstein, Geeren, Gockhausen und Stettbach

b) Zentrumszonen

— Zentrumszone 1 Bahnhofgebiet Z1
— Zentrumszone 2 Obere Bahnhofstr./Adlerstr. Z2
— Zentrumszone 3a Uberlandstrasse-Siid Z3a
— Zentrumszone 3b Wangen- und Uberlandstrasse Z3b
— Zentrumszone 4 Hochbord Z4

c) Wohnzonen

— Wohnzone zweigeschossig W2a
— Wohnzone zweigeschossig W2b
— Wohnzone zweigeschossig W2c
— Wohnzone dreigeschossig W3
— Wohnzone viergeschossig w4

d) Industrie- und Gewerbezonen

1. Zonenordnung

Art. 1

Das Gemeindegebiet der Stadt Dibendorf wird, soweit es nicht kantonalen
oder regionalen Nutzungszonen oder Wald zugewiesen ist, in folgende Zonen
eingeteilt:

Bauzonen

a) Kernzonen
— Kernzone Bahnhofstrasse K1
— Kernzone Walllisellenstrasse K2
— Kernzone Oberdorf, Wil, Gfenn, Hermikon, K3

Dubelstein, Geeren, Gockhausen und Stettbach

b) Zentrumszonen

— Zentrumszone 1 Bahnhofgebiet Z1
— Zentrumszone 2 Obere Bahnhofstr./Adlerstr. Z2
— Zentrumszone 3a Uberlandstrasse-Siid und Giessen-Nord ~ Z3a
— Zentrumszone 3b Wangen- und Uberlandstrasse Z3b
— Zentrumszone 4 Hochbord Z4

c) Wohnzonen

— Wohnzone zweigeschossig W2a
— Wohnzone zweigeschossig W2b
— Wohnzone zweigeschossig W2c
— Wohnzone dreigeschossig W3
— Wohnzone viergeschossig W4

d) Industrie- und Gewerbezonen

Planwerkstadt AG
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Bauordnung vom 05.10.2018

Geanderte Bauordnung

— Industrie- und Gewerbezone 1 1G1 — Industrie- und Gewerbezone 1 1G1
— Industrie- und Gewerbezone 2 1G2 — Industrie- und Gewerbezone 2 1G2
— Industrie- und Gewerbezone 3 1G3 — Industrie- und Gewerbezone 3 1G3
e) Zone fur 6ffentliche Bauten Oe e) Zone fur 6ffentliche Bauten Oe
f) Erholungszonen f) Erholungszonen
— Erholungszone Schwimmbad EA — Erholungszone Schwimmbad EA
— Erholungszone Sportplatze EB — Erholungszone Sportplatze EB
— Erholungszone Familiengarten EC — Erholungszone Familiengarten EC
Freihaltezone F Freihaltezone F
Reservezone R Reservezone R
Landwirtschaftszone Lw Landwirtschaftszone Lw
2.2 Zentrumszonen 2.2 Zentrumszonen
Art. 16 Art. 16
Es gelten folgende Grundmasse: Es gelten folgende Grundmasse:
Z1 z2 Z3a Z3b z4 Z1 z2 Z3a Z3b z4
Ausnutzungsziffer, max. 60% 110% 140% 140% - Ausnutzungsziffer, max. 60% 110% 140% 140% -
Baumassenziffer - - - - 7 m¥m? Baumassenziffer - - - - 7 m¥m?
Freiflachenziffer - - 20% 20% 20%/40%% Freiflachenziffer - - 20% 20% 20%/40%"
min. Wohnanteil 60%" 30% 0% 30%% gemass min. Wohnanteil 60%" 30% 0% 30%% gemass
30%% EPY 30%? EPY
max. Wohnanteil - - - 70% gemass max. Wohnanteil - - - 70% gemass
EPY EPY

Planwerkstadt AG
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Bauordnung vom 05.10.2018

Geanderte Bauordnung

Z1
Z2
Z3a
Z3b
Z4

Vollgeschosse max. 3 3 frei frei frei
Dachgeschosse bei 1 1 1 1 0
erreichter Vollgeschosszahl
max.
Gebaudehdhe max. - - 17m 17m -
Gesamthdhe max. - - - - 25m
Gebaudelange max. 45m 80m unbes. 80m® unbes.
Grenzabstand:
—  kleiner min. 5.0m 3.5m 6.0m 6.0m 3.5m
— grosser min. 12.0m 6.0m - - -
— kleiner max. 10.0m 3.5m - - -
— grosser max. 18.0m 13.0m - - -

" 'stidlich der Bahnlinie

2 nordlich der Bahnlinie

% bei Hochhausern (anteilsmassig zur Baumasse Hochhaus, inkl.
Sockelbereich im Umfang Hochhausgrundriss)

4 Ergéanzungsplan «Zentrumszone Hochbord» (vgl. Art. 16b)

% Zwischen Uberlandstrasse und Bahn gilt kein Mindestwohnanteil.

6 Bei der Berechnung der maximalen Gebaudelange werden Fassadenlangen
von Gebauden, deren Gebaudeabstand 7m unterschreitet, zusammengezahit.

Zentrumszone Bahnhofgebiet

Zentrumszone Obere Bahnhofstrasse/Adlerstrasse
Zentrumszone Uberlandstrasse-Siid
Zentrumszone Wangen- und Uberlandstrasse
Zentrumszone Hochbord

Vollgeschosse max. 3 3 frei frei frei
Dachgeschosse bei 1 1 1 1 0
erreichter Vollgeschosszahl
max.
Gebaudehdhe max. - - 17m 17m -
Gesamthdhe max. - - - - 25m
Gebaudelange max. 45m 80m unbes. 80m® unbes.
Grenzabstand:
—  kleiner min. 5.0m 3.5m 6.0m 6.0m 3.5m
— grosser min. 12.0m 6.0m - - -
—  kleiner max. 10.0m 3.5m - - -
— grosser max. 18.0m 13.0m - - -

" 'stidlich der Bahnlinie

2 nordlich der Bahnlinie

% bei Hochhausern (anteilsmassig zur Baumasse Hochhaus, inkl.
Sockelbereich im Umfang Hochhausgrundriss)

4 Ergéanzungsplan «Zentrumszone Hochbord» (vgl. Art. 16b)

% Zwischen Uberlandstrasse und Bahn gilt kein Mindestwohnanteil.

6 Bei der Berechnung der maximalen Gebaudelange werden Fassadenlangen
von Gebauden, deren Gebaudeabstand 7m unterschreitet, zusammengezahit.

Z1
Z2
Z3a
Z3b
Z4

Zentrumszone Bahnhofgebiet

Zentrumszone Obere Bahnhofstrasse/Adlerstrasse
Zentrumszone Uberlandstrasse-Siid und Giessen-Nord
Zentrumszone Wangen- und Uberlandstrasse
Zentrumszone Hochbord

Planwerkstadt AG
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4

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Das Gebiet Giessen/Neugut/Chriesbach ist Teil des Zentrumsgebiets mit gemischter Nut-
zung, wie im kantonalen und regionalen Richtplan definiert. Im Zonenplan der Stadt
Dibendorf wird das Gebiet mit einer Gestaltungsplanpflicht gemdass Art. 39a der Bauord-
nung (Stand 5. Oktober 2018) belegt (Zonen Z3a, W4, IG2, Oe). Fir einen grossen Teil die-
ses Perimeters liegen bereits rechtskraftige private oder 6ffentliche Gestaltungspléne neu-
eren Datums vor, die stddtebaulich hochwertige Arealentwicklungen anstreben, und sich
an den Zielsetzungen des GUberkommunalen Zentrumsgebiets orientieren. Demgegeniber
entsprechen die heute rechtsgultigen Arbeitsplatzzonen IG2 nicht dieser Stossrichtung.

Deshalb beabsichtigt die Stadt Dibendorf in der ndchsten Gesamtrevision der Bau-
und Zonenordnung eine Umzonung des Gebiets in eine Zentrumszone. Fir das Teilgebiet
Giessen-Nord zwischen der Uberlandstrasse, dem Chriesbach und dem Forschungscam-
pus EMPA EAWAG soll diese Umzonung mittels vorliegender Teilrevision der Nutzungspla-
nung der Gesamtrevision vorgezogen werden.

Ausloser daflr ist ein Projekt fir das Grundstlick Kat.-Nr. 17312, welches zur Ausfihrung
gelangen soll. 2017/18 wurde dazu ein Projektwettbewerb fir eine WohnUberbauung mit
Gewerbeanteil durchgefihrt. Das Siegerprojekt soll mittels Gestaltungsplan planungs-
rechtlich gesichert werden. Hierflr wurde der private Gestaltungsplan «Wohniberbauung
am Chriesbach» parallel zur vorliegenden Vorlage erarbeitet.

Die Festlegung des kommunalen Richtplans Siedlung und Landschaft der Stadt Diben-
dorf aus dem Jahr 2000 widerspricht fir den Planungsperimeter den Ubergeordneten Ziel-
setzungen. Das Gebiet ist als Gewerbe-, Industrie und Dienstleistungsgebiet bezeichnet. Als
Basis fur die Nutzungsénderung in der Bau- und Zonenordnung (BZO) soll der kommunale
Richtplan gemdss den Vorgaben der tGberkommunalen Richtpldnen angepasst werden.

Zentrumsgebiet

Das Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungsgebiet im Grenzgebiet der Stddte Dibendorf
und Zirich sowie der Gemeinde Wallisellen weist erhebliche Kapazitatsreserven auf. Seit
der Inbetriebnahme der Glattalbahn Ende 2010 wandelt sich das Gebiet kontinuierlich zu
einem urbanen Lebensraum mit einer Vielzahl neuer Nutzungen und hochwertigen Uber-
bauungen. Das Wachstum, welches sich entlang der sogenannten «Perlenkette» Glattal-
bahn konzentriert, entspricht den Ubergeordneten Entwicklungszielen und schafft Orte mit
neuen urbanen Qualitdten ausserhalb der alten Stadt- und Ortskerne. Der Flussraum von
Glatt und Chriesbach gewinnt als Naherholungsgebiet in diesem dynamischen Raum ver-
mehrt an Bedeutung. Mit dem Uberregionalen Freiraumkonzept «Fil bleu» von 2015 wird
dem steigenden Erholungsbedarf Rechnung getragen

Teilrevision Giessen Nord | Bericht nach Art. 47 RPV | Stadt Dibendorf
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1.2 Inhalt der Teilrevision

Die Planung umfasst eine Anderung der Bauordnung vom 5. Oktober 2018, des Zonenplans
vom 24. November 2017 und des Gewdsserabstandslinienplans Nr. 7 vom 18. Mdrz 1987 so-
wie eine Anderung des kommunalen Richtplans Siedlung und Landschaft.

Der vorliegende Planungsbericht gilt als erlduternder Bericht gemdss Art. 47 RPV sowohl
fur die Teilrevision der Nutzungsplanung als auch fir die Teilrevision des kommunalen Richt-
plans Siedlung und Landschaft. Der Anlass, die Ziele und die Auswirkungen beider Vorla-
gen stimmen inhaltlich Gberein.

Die Teilrevision umfasst die nachfolgend aufgezdhlten Dokumente:

Teilrevision Nutzungsplanung

e Anderung Bauordnung, Synopse

e Zonenplandnderung 1:2500

o Anderung Gewadsserabstandslinienplan 1:2500

Teilrevision Richtplanung
e Teilrevision des kommunalen Richtplans Siedlung und Landschaft (Plan 1:5000)

1.3 Ziel der Planung

Mit der Teilrevision der Richt- und Nutzungsplanung sollen die baurechtlichen Vorausset-
zungen geschaffen werden, um das Gebiet Giessen-Nord raumplanerisch zweckmdssig
und stadtebaulich hochwertig weiterentwickeln zu k&nnen. Die Ubergeordneten Zielset-
zungen aus kantonalem und regionalem Richtplan werden hiermit auf kommunaler Stufe
konsistent umgesetzt, entsprechend § 16 PBC.
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2 Rahmenbedingungen

2.1 Planungsgebiet

Der Perimeter der Umzonung von der Industrie- und Gewerbezone IG2 in die Zentrumszone
Z3a umfasst eine Flache von rund 16’960 m?. Folgende Parzellen sind betroffen:

e Kat.-Nr. 13469 e Kat.-Nr. 15777 e Kat.-Nr. 17311
e Kat.-Nr. 15095 e Kat.-Nr. 16766 e Kat.-Nr. 17312
e Kat.-Nr. 15096 e Kat.-Nr. 17309 e Kat.-Nr. 17315
e Kat.-Nr. 15762 e Kat.-Nr. 17310 (Strassenparzelle)

Ebendiese Fléche wird im kommunalen Richtplan von einem Gewerbe-, Industrie- und
Dienstleistungsgebiet zu einem Mischgebiet umgewidmet. Die Aufhebung der Gewdsser-
abstandlinie betrifft den Abschnitt auf den beiden Parzellen Kat.-Nr. 17312 und 15095.

Von der Teilrevision des kommunalen Richtplans sind weiter die Parzellen und Parzellenteile
des Chriesbachs im Abschnitt zwischen der Einmindung in die Glatt und der Brlicke der
Kriesbachstrasse betroffen. Namentlich sind dies die folgenden Parzellen:

e Kat.-Nr. 17315 e Kat.-Nr. 17361 e Kat.-Nr. 17497
(Strassenparzelle) (Strassenparzelle) e Kat.-Nr. 17534
Abb. 3 e Kat.-Nr. 17360 e Kat.-Nr. 17494
Gestaltungs-
plan «Wohn-

Uberbauung am
Chriesbachy, Si-
tuationsplan
(verkleinert)
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Privater Gestaltungsplan «Wohnuberbauung am Chriesbachs»

Der private Gestaltungsplan «WohnUberbauung am Chriesbach» ist zurzeit in Erarbeitung
und umfasst die Parzelle Kat.-Nr. 17312, welche sich im westlichen Teil des Planungsgebiets
befindet. Der Gestaltungsplan sichert die wesentlichen Qualitdten und schafft die bau-
rechtlichen Voraussetzungen fir eine st&dtebaulich hochwertige Wohniiberbauung mit
Gewerbeanteil, welche zum Chriesbach hin (Baubereich A) ein Hochhaus umfasst. Basis fur
den Gestaltungsplan bildet ein Richtprojekt, welches mittels Projektwettbewerb gefunden
wurde. Die 6ffentliche Auflage des Gestaltungsplans und der vorliegenden Teilrevision der
Richt- und Nutzungsplanung finden parallel statt.

Offentlicher Gestaltungsplan «Dreieck Giessen Nord»

Fur den stdlichen Teil des Planungsgebiets (Parzellen Kat.-Nr. 13469, 15762, 15777, 17311)
gilt der rechtskraftige offentliche Gestaltungsplan «Dreieck Giessen Nord» vom 31. Au-
gust 2013. Die vorgesehene Nutzweise entspricht der Zentrumszone nach Art. 17 Bauord-
nung. Zum Chriesbach hin wird ein Grinbereich freigehalten. Parallel zum Gestaltungsplan
wurde die Gewdsserabstandslinie in diesem Bereich aufgehoben. Eine Uberbauung wurde
bis dato nicht realisiert.

Abb. 4
Gestaltungsplan
«Dreieck Gies-
sen Nordp, Situ-
ationsplan (ver-
kleinert)

(17309)
16767
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2.2 Planungsrechtliche Situation

Kantonaler Richtplan

Der kantonale Richtplan (Stand Festsetzung durch den Kantonsrat vom 22. Oktober 2018)
scheidet das Gebiet nérdlich des Bahnhofs Stettbach als Zentrumsgebiet von kantona-
ler Bedeutung aus. Das Zentrumsgebiet Nr. 5 erstreckt sich Gber das Gemeindegebiet von
Dibendorf, Wallisellen sowie Zirich und wird als Entwicklungsgebiet definiert. Gemdss
Richtplantext hat die Entwicklung in Abstimmung mit der kinftigen Nutzung des Flug-
platzareals Dubendorf zu erfolgen.

Weiter ist im Richtplan die Weiterfiihrung der Glattalbahn tiber die Uberlandstrasse Rich-
tung Flugplatz eingetragen. Die Uberlandstrasse ist als Hochleistungsstrasse ausgeschie-
den. Entlang des Planungsgebiet fiihren eine Kabelleitung wie auch eine Erdgastransport-
leitung.

Regionaler Richtplan

Gemass regionalem Richtplan (Stand Beschluss des Regierungsrats vom 14. Februar 2018)
gilt das Planungsgebiet als Eignungsgebiet fir Hochhduser. Das Hochhausgebiet Nr. 3 um-
fasst das Gebiet Hochbord/Giessen bis zum Flugplatz. Als Koordinationshinweis wird im
Richtplantext erwdhnt, dass eine Abstimmung mit den Nachbargemeinden Wallisellen und
Wangen-Brittisellen bezlglich der Fortsetzung des Hochhausbandes zu erfolgen hat.

Abb. 5 Die Ringstrasse gilt als regionale Verbindungsstrasse. Auf der Uberlandstrasse sind Mass-
Ausschnitt Kan- i ; ot A

St nahmen zur Buspriorisierung geplant. Entlang des Chriesbaches ist ein Fuss- und Radweg
plan (Zentrums- eingetragen. Am stdlichen Rand des Planungsgebiets liegt eine Schmutz-/Mischwasser-
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Kommunaler Richtplan Siedlung und Landschaft

Im kommunalen Richtplan Siedlung und Landschaft (genehmigt am 03. April 2000) wird
das Planungsgebiet als Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungsgebiet ausgewiesen. An-
grenzend liegt ein Gebiet mit hohem Anteil 6ffentlicher Bauten und auf der gegeniberlie-
genden Seite der Uberlandstrasse ein Mischgebiet. Entlang dem Chriesbach besteht der
Eintrag «Aufwertung Uferbereich», welcher nach der Umsetzung des Aufwertungsprojekt
entlang (vgl. Kapitel 2.3) dem Chriesbach grundsatzlich nichtig ist und im Rahmen der vor-
liegenden Teilrevision gestrichen wird.

Fazit aus der planungsrechtlichen Betrachtung

Gemdss § 16 Abs. 1 des Planungs- und Baugesetzes des Kantons Zirich (PBG, Fassung bis
28. Februar 2017) haben die unteren den oberen Planungsstufen und die Nutzungspla-
nung der Richtplanung zu entsprechen. Mit den bestehenden Planungen auf kommunaler
Stufe ist dies nicht gegeben. Um die Kongruenz der Planungsinstrumente zu gewdhrleisten,
hat eine Anpassung des Zonenplans und des kommunalen Richtplans Siedlung und Land-
schaft zu erfolgen. Mit der vorliegenden Teilrevision der Richt- und Nutzungsplanung wird
dieser Schritt fir das Gebiet Giessen-Nord vollzogen. Zudem weisen die Ziele und Auswir-
kungen der Planungsvorlage keine Widerspriiche gegenlber der weiteren planungsrecht-
lichen Themen auf.

Der Kanton Zirich ist der interkantonalen Vereinbarung Uber die Harmonisierung der
Baubegriffe (IVHB) nicht beigetreten, hat aber das kantonale Planungs- und Baugesetz an
Begriffsdefinition der IVHB angepasst. Die Gemeinden sind angehalten ihre Bau- und Zo-
nenordnung bis am 28. Februar 2025 an die neuen Begriffe anzupassen. Die Stadt Diben-
dorf wird die Anpassungen im Rahmen der Gesamtrevision vornehmen.

Abb. 6
Ausschnitt
Regionaler
Richtplan
Siedlung und
Landschaft

Siedlung
Siedlungsgebiet

/74 Zentrumsgebiet

] Schutzwiirdiges Ortsbild

] Gebiet zur Erhaltung der Siedlungsstruktur

|| Arbeitsplatzgebiet

|| Mischgebiet

] Gebiet fiir 6ffentliche Bauten und Anlagen

11 Eignungsgebiet fiir Hochhauser

11 Hohe bauliche Dichte
Niedrige bauliche Dichte

= Gebiet fir stark verkehrserzeugende Nutzung

E Stand- / Durchgangsplatz fiir Fahrende
Landschaft
Fruchtfolgeflache im Landwirtschaftsgebiet
Ubriges Landwirtschaftsgebiet
Erholungsgebiet

® Ausflugsziel

) m‘& K ‘\ A Aussichtspunkt
%"‘Q:ig .7 il Naturschutzgebiet (in Gewassern)

s
&

Gruben- und Ruderalbiotop
Gewasserrevitalisierung

Vernetzungskorridor
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2.3 Weitere Themen

Folgend werden die weiteren relevanten Themen ausgefihrt. Diese beziehen sich insbe-
sondere auf das eidgendssische Gewdsserschutz- und Umweltschutzgesetz.

Verkehr

Das Planungsgebiet befindet sich aufgrund des bestehenden Angebots des &ffentlichen
Verkehrs (OV) in der OV-Glteklasse C. Zwei Haltestellen der Glattalbahn — Wallisellen, Neu-
gut und DUbendorf, Giessen —sind in einer Wegdistanz von rund 250 m erreichbar. Fir den
Langsamverkehr ist die Ubergeordnete Netzanbindung Uber den Weg entlang des Chries-
bachs sichergestellt.

Die Erschliessung fur den motorisierten Individualverkehr (MIV) erfolgt fur das gesamte
Planungsgebiet ausschliesslich Uber die parallel zur Glattalbahn verlaufende Nebenfahr-
bahn der Uberlandstrasse. Der Nebenast verbindet die Uberlandstrasse (stidlich) mit der
Seidenstrasse (nérdlich) und ist nur im Einbahnverkehr in nérdlicher Fahrtrichtung befahr-
bar. Eine direkte Erschliessung ab der Uberlandstrasse findet somit nicht statt.

Gewdsserraum

Im gultigen kommunalen Gewdsserabstandslinienplan ist eine Gewdsserabstandslinie ge-
mass § 67 PBG eingetragen. In der Stadt Dibendorf ist zurzeit eine fldchendeckende Ge-
wasserraumfestlegung in Erarbeitung, welche voraussichtlich 2020 abgeschlossen sein
wird. Bis zur Festsetzung des Gewdsserraumes sind die Ubergangsbestimmungen aus der
Gewdsserschutzverordnung (GSchV, Stand 1. April 2020) zu bericksichtigen. Bei Fliessge-
wdssern entspricht das einem beidseitigen Uferstreifen mit einer Breite der aktuellen Ge-
rinnesohlenbreite plus 8 m.

Gewdsserschutz

Das Planungsgebiet liegt gemdss Gewdsserschutzkarte des Kantons Zirichs vollumfanglich
im Gewdsserschutzbereiche A,. Laut Anhang 4 Ziffer 211 GSchV dirfen im Gewdsserschutz-
bereich A, keine Bauten und Anlagen erstellt werden, die unter dem mittleren Grundwas-
serspiegel liegen.

Aus der Grundwasserkarte (Mittelwasserstand) des Kantons Zirich ist ein mittlerer
Grundwasserstand zwischen 427 m 4. M. und 428 m 4. M. zu entnehmen. Der Abstand zwi-
schen der Terrainoberfldche auf rund 430 m . M. und dem Grundwasserspiegel betrdgt
bei Mittelwasserstand rund 2 bis 3 m. Bei der Erstellung von Untergeschossen ist dies ent-
sprechend zu bertcksichtigen.

Aufwertungsprojekt Chriesbach

In den Jahren 2010 bis 2014 wurde das Aufwertungsprojekt «Aufwertung Chriesbach» auf
dem rund 900 m langen Abschnitt von der EinmUndung in die Glatt bis zur Briicke der Kries-
bachstrasse realisiert. Mit dieser Revitalisierung wurde dem Chriesbach seine natirliche
Form zurlickgegeben. Er kann so die wichtige dkologische Vernetzungsfunktion wieder er-
fullen und verbindet Lebensrdume im und am Wasser. Gleichzeitig wurde durch das Auf-
wertungsprojekt der Freiraum fUr Erholungssuchende attraktiver und in Zusammenarbeit
mit dem Wasserforschungsinstitut der ETH (Eawag) entstand ein Freiluftlabor mit verschie-
denen Messeinrichtungen fiir Ausbildung, Forschung und Offentlichkeit.

Teilrevision Giessen Nord | Bericht nach Art. 47 RPV | Stadt Dibendorf
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Energieplanung che)
Gemdass Energieplan der Stadt Dubendorf (Stand Genehmigung der Baudirektion vom
05. Marz 2018) ist das Planungsgebiet betreffend leitungsgebundenen Energietragern Teil
eines Gebiets mit besonderen Energievorgaben. Die Gebietsfestlegung lautet wie folgt
(Bericht zum Energieplan, S. 49): «Innerhalb des bezeichneten Prioritatsgebiets (Gestal-
tungsplanpflichtgebiet Hochbord) wird der Energietréger Gas nicht priorisiert. Es werden
arealbezogene Versorgungslésungen auf Basis von erneuerbaren Energietrégern ange-
strebt.» Ebenda wird festgelegt, dass im Rahmen der Cestaltungspldne Energiekonzepte
vorzulegen sind, welche folgende Zielwerte umfassen: «Maximal 30% (des zuldssigen Ener-
giebedarfs) fossile Energie bei Neulberbauungen und Umstrukturierungen bereits Gber-
bauter Areale / Maximal 50% fossile Energie bei Sanierungen bereits Uberbauter Areale».

Sicherheitszonenplan

Aufgrund der Nahe zum Flughafen Zirich besteht fir das Gebiet der Gemeinde Dibendorf
ein Sicherheitszonenplan (Stand 03. Juni 2003). Das Planungsgebiet befindet sich in der
Zone | mit Bau- und Pflanzhdhenbeschrénkung. Die entsprechende Begrenzungskote von
545 m 0. M. ist einzuhalten. Folglich ist im Planungsgebiet, das gemdss regionalem Richt-
plan als Eignungsgebiet fir Hochhduser gilt, mit dem Terrain auf rund 430 m U. M. eine ma-
ximale Gebdudehdhe von 115 m zuldssig.

Planwerkstadt AG | Raumplanung - Prozesse - Stadtebau 13
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Larm

Gemass der Kantonalen Larmubersicht fir Bauvorhaben liegt das Planungsgebiet teilweise
im Schallschutz- wie auch im Immissionsgrenzwert-Bereich. Mit der vorliegenden Teilrevi-
sion der Nutzungsplanung wird eine Umzonung vollzogen und das entsprechende Gebiet
ist bereits erschlossen. Folglich sind die Immissionsgrenzwerte massgebend. Fir die Zent-
rumszone Z3a gilt die Empfindlichkeitsstufe ES Il

2.4 Entwicklungen im Umfeld

Im Bereich des kantonalen Zentrumsgebiets und im Umfeld des Planungsgebiets ist in den
letzten Jahren eine starke Entwicklung im Gange. Folgend ein Uberblick.

Zwicky Areal

Das Areal der ehemaligen Seidenzwirnerei Zwicky & Co. AG erstreckt sich Gber die Gemein-
degrenze hinaus bis nach Wallisellen. Nach einer Umnutzung und baulichen Ergénzung ist
das Zwicky-Areal ein Quartier mit Mischnutzung von hoher architektonischer und freirdum-
licher Qualitat. Es gilt der private Gestaltungsplan «Zwicky-Areal» vom 13. Januar 2012 (Re-
vision, Dubendorf und Wallisellen) sowie der private ergénzende Cestaltungsplan «Teilge-
biet D, Zwicky-Areal» vom 09. August 2016 (nur Dubendorf).

Forschungscampus EMPA EAWAG

Ostlich des Planungsgebiets befindet sich der Hauptstandort der beiden ETH-Forschungs-
anstalten EMPA und EAWAG. Fir die Weiterentwicklung des Areals hin zu einem zeitgemds-
sen Forschungscampus wurde 2017 ein stddtebaulicher Masterplan erarbeitet. Im Master-
plan wird die Entwicklung in mehreren Entwicklungsschritten aufgezeigt.

Die grossten baulichen Verdnderungen werden im &stlichen Bereich des Areals stattfin-
den. Zum Planungsgebiet hin wird der Park «Forum Chriesbach» ausgebildet. Zwischen der
Uberlandstrasse und dem Chriesbach, als Hauptzugang zur EAWAG ist eine (ibergeordnete
Langsamverkehrsverbindung geplant. Diese erméglicht den direkten Zugang zur Halte-
stelle DUbendorf, Giessen und entlastet den Weg entlang des Chriesbachs.

Giessen

Angrenzend an das Planungsgebiet ist auf der gegeniiberliegenden Seite der Uberland-
strasse eine Uberbauung mit gemischter Nutzung und hoher baulicher Dichte geplant, wel-
che bis dato nicht realisiert wurde. An der Kreuzung Uberland-/Ringstrasse ist ein Hoch-
haus vorgesehen und zur Glatt hin wird der dreieckige Bereich als Griinraum freigehalten.
Als konsolidierte Grundlage fir die Entwicklung des Gebiets wurde 2002 der Masterplan
Giessen erarbeitet. Es gilt der private Gestaltungsplan «Giessen» vom 09. Juni 2015.

Gebiet Giessen

FUr das Gebiet bestehen die rechtskraftigen Sonderbauvorschriften «Gebiet Giessen» vom
19. Februar 2016 (Teilrevision). Entlang der Uberlandstrasse ist eine gemische Nutzung vor-
gesehen und im hinteren Bereich des Areals reine Wohnnutzung. Bei der Haltestelle Gies-
sen befindet sich das grésste Autohaus der Schweiz. Der stliche Teil des Areals wurde bis
dato noch nicht entwickelt.
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Abb. 8

Hochbord Ui
Das Hochbord soll sich zu einem st&dtischen Zentrum mit Mischnutzung entwickeln. Ange-
strebt wird eine Bebauung mit einer hohen baulichen Dichte und einzelnen Hochpunkten.
Mit der Teilrevision des Zonenplans vom 03. Februar 2017 wurde das Hochbord stidlich der
Lagerstrasse in die Zentrumszone Z4 umgezont. Fir die Zentrumszone Hochbord bestehen
zudem ein Teilrichtplan und ein Ergdnzungsplan beide vom 03. Februar 2017. Fir verschie-
dene Teilareale wurden private Gestaltungspldne festgesetzt.

Das nérdliche Hochbord befindet sich weiterhin in der Industrie- und Gewerbezone 1G3.
Gemass regionalem Richtplan ist dies ein Gebiet fir verkehrsintensive Einrichtungen von re-
gionaler Bedeutung. Das Gebiet mit Einkaufseinrichtungen soll auch langfristig als reines
Arbeitsplatzgebiet dienen bleiben und qualitativ aufgewertet werden.
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3 Teilrevision Nutzungsplanung

3.1 Zonenplandanderung

Das Planungsgebiet ist Teil eines Zentrumsgebiets von kantonaler Bedeutung. Gemdss
Richtplantext sind in Zentrumsgebieten in der Regel Mischnutzungen anzustreben. Die Pla-
nungen und Entwicklungen im Umfeld werden bereits im Sinne dieser Zielsetzung erarbei-
tet. Mit dem privaten Gestaltungsplan «Wohnlberbauung am Chriesbach» wird auch im
Planungsgebiet eine Wohnlberbauung mit einem Gewerbeanteil von mindestestens 25%
vorgesehen. Um dieser Entwicklung auf Stufe der kommunalen Nutzungsplanung Rech-
nung zu tragen, soll eine Umzonung von der Industrie- und Gewerbezone IG2 in die Zent-
rumszone Z3a vollzogen werden.

In der rechtskraftigen 1G2 sind lediglich Industrie- und Gewerbebetriebe sowie Handels-
und Dienstleistungsbetriebe zuldssig. Mit der Z3a soll neu auch Wohnnutzung ermoglicht
werden, sofern diese stadtebaulich und wohnhygienisch befriedigend integriert werden
kann (Art. 16a Bauordnung). Dadurch wird das Planungsgebiet einer Mischnutzung zuge-
fUhrt. Von den fnf Zentrumszonen, welche gemdss Bauordnung in Dibendorf angewendet
werden, ist die Z3a fir das Planungsgebiet aufgrund der benachbarten Zonierung am ge-
eignetsten. Fir das Planungsgebiet gilt bereits heute eine Gestaltungsplanpflicht. Im stid-
lichen Teil besteht der rechtskraftige 6ffentliche Gestaltungsplan «Dreieck Giessen Nord»
und fUr das westliche Gebiet ist der private Gestaltungsplan «WohnUberbauung am Chries-
bach» in Erarbeitung. Mittels Gestaltungsplan kénnen die zu erreichenden Ziele konkre-
tisiert werden und zudem kann aufgezeigt werden, wie sich diese Ziele erreichen lassen.

Die maximale Ausnitzungsziffer betragt in der Z3a 140%. Folglich erméglicht die Z3a
eine hohe bauliche Dichte, was dem Ziel der Siedlungsentwicklung nach Innen entspricht.
In der IG2 wie auch in der Z3a gilt die Empfindlichkeitsstufe ES I.

3.2 Gewadsserabstandslinienplan

Die rechtskraftig festgesetzte Gewdsserabstandslinie entlang des Chriesbaches soll im Ab-
schnitt der Parzellen Kat.-Nr. 17312 und 15095 aufgehoben werden. Der Gewdsserraum
wird mit den Ubergangsbestimmungen zur GSchV und der laufenden Gewdsserraumfest-
legung gesichert. Die Baubereiche des privaten Gestaltungsplans «wWohnlberbauung am
Chriesbach» respektieren den entsprechenden Uferstreifen.

3.3 Anderung Bauordnung

Die Zone Z3a wird in der rechtskraftigen Bauordnung vom 5. Oktober 2018 als Zentrums-
zone Uberlandstrasse-Sid bezeichnet, da sich das Gebiet innerhalb dieser Zone auf den
Bereich stidlich der Uberlandstrasse beschréankt. Mit der vorliegenden Teilrevision der Nut-
zungsplanung wird neu auch ein Gebiet nérdlich der Uberlandstrasse der Zone Z3a zuge-
teilt. Um dem Rechnung zu tragen, soll die Zone Z3a in der Bauordnung kinftig als «Zent-
rumszone Uberlandstrasse-Stid und Giessen-Nord» bezeichnet werden.

Teilrevision Giessen Nord | Bericht nach Art. 47 RPV | Stadt Dibendorf
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Abb. 9

3.4 Abschatzung Nutzungsdichte il
Gewdsserab-

standslinienplan:

Die maximale Ausnltzung in der Z3a betragt 140%. Im &ffentlichen Gestaltungsplan «Drei- " kr)echslgﬁgﬂg
INKS) un nae-

eck Giessen Nord» wurde die bauliche Dichte auf 165% festgelegt. Die bauliche Dichte rungen (rechts)

gemdass privatem Gestaltungsplan «WohnlUberbauung am Chriesbach» entspricht knapp
200%. Uber das gesamte Gebiet entspricht dies einer durchschnittlichen Ausnitzung
von 163%. Innerhalb des Teilrevisionsperimeters betrégt die Einwohnerdichte, bei einem
Wohnanteil von 75-80%, neu 278 Einwohner/ha. Die Beschdaftigtendichte liegt bei ca. 82
Beschdaftigte/ha. Dies entspricht einer Nutzungsdichte von 360 Pers./ha. Diese Werte bewe-
gen sich innerhalb der Spannweite der Nutzungsdichten die gemdss der Quartieranalyse
im kantonalem GIS-Browser im Gebiet Hochbord/Giessen bereits vorkommen.

73 GF Pers.
° AZ ° Wohnen? Bewohner? Beschdftigte? Gy
[m?] [m?] ha
P 3'672 1.97 7'220 75 % 118 42 110
Chriesbach ’ °
GP Drejeck 5117  1.65 8'443 80 % 147 39 129
Teil Ost 5'678  1.40 7'949 80 % 138 37 121
Total 14'466  1.63 23'612 403 118 360

I Wohnanteil gemdss Festlegungen GP, respektive Annahme wenn kein rechtskraftiger GP

2 46 m? Wohnflache/Bewohner gemdass Bundesamt fir Statistik

3 43 m? Nutzflache/Beschaftigter fur mittlere Dienstleistungsbetriebe gemass Schlussbericht der
«Unternehmensbefragung Raumbedarf Kanton Zirich 2012»
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Abb. 10
Verkleinerter Aus-
schnitt des kom-
munalen Richt-
plans Siedlung
und Landschaft:
rechtskraftig
(links) und Ande-
rung (rechts)

4 Teilrevision Richtplanung

Anderung des kommunalen Richtplans Siedlung und Landschaft

Der kommunale Richtplan Siedlung und Landschaft soll die Vorgaben der Ubergeordneten
Richtplanung konkretisieren und bildet damit die Grundlage fiir die Nutzungsplanung. Das
Siedlungsgebiet gemdss kantonalem Richtplan wird im kommunalen Richtplan Siedlung
und Landschaft in vier nutzungsspezifische sowie eine weitere Kategorie eingeteilt, welche
die Grundlage insbesondere fiir die Zonierung bilden:

e Wohngebiet (orange)

e Mischgebiet (blau)

o Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungsgebiet (violett)
o Gebiet mit hohem Anteil 6ffentlicher Bauten (grau)

e Reservegebiet (punktiert)

Gemdss § 16 Abs. 1 PBG haben die unteren den oberen Planungsstufen und die Nutzungs-
planung der Richtplanung zu entsprechen. Die Bestimmungen des glltigen kommunalen
Richtplans Siedlung und Landschaft stimmen flr das Planungsgebiet nicht mit jenen der
Ubergeordneten Richtplanung tberein. Mit der Zonenplandnderung wird die Ubergeord-
nete Bestimmung auf Stufe Nutzungsplanung umgesetzt.

Um die Kongruenz der Planungsinstrumente auf allen Stufen zu gewdhrleisten, folgt die
Notwendigkeit einer Anderung des kommunalen Richtplans Siedlung und Landschaft. Das
Gebiet, welches von einer IG2 in eine Z3a umgezont wird, soll im Richtplan anstatt wie bis-
her als Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungsgebiet (violett) neu als Mischgebiet (blau)
ausgewiesen werden.
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Da der Eintrag «Aufwertung Uferbereich» entlang dem Chriesbach auf dem Abschnitt von
der Einmindung in die Glatt bis zur Brlicke der Kriesbachstrasse nach Realisierung des Auf-
wertungsprojekts nicht mehr notwendig ist, wird dieser in der Vorliegenden Teilrevision ge-
strichen. Weitere Aussagen werden zu diesem Bereich keine gemacht.

Ein solcher Umgang mit dem Eintrag stellt eine voribergehende Lésung als Zwischen-
stand dar und muss im Rahmen der Gesamtrevision des kommunalen Richtplans Siedlung
und Landschaft ganz entfernt werden. Die Gesamtrevision wird gemdass Zeitplan der Stadt
Dibendorf Mitte 2022 vom Gemeinderat festgesetzt werden.

Planwerkstadt AG | Raumplanung - Prozesse - Stadtebau 19
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5 Fazit gemass Art. 47 RPV

Die Teilrevision Richt- und Nutzungsplanung Giessen-Nord entspricht vollumfanglich den
Ubergeordneten Planungen. Die Stadt Dubendorf ist Uberzeugt, dass mit dem Vorhaben
eine qualitatsvolle Siedlungsentwicklung im kommunalen und Ubergeordneten Interesse
ermdéglicht wird. Das Ziel der Siedlungsentwicklung nach Innen wird umgesetzt und mit
der Mischnutzung wird eine gute Voraussetzung sowohl fir das Wohnen wie auch fur die
Wirtschaft geschaffen. Mit der Berlcksichtigung des Uferstreifens wird die Landschaft ge-
schont. Die Planbestdndigkeit ist mit der vorliegenden Teilrevision gewdhrleistet. Die Be-
stimmungen der Nutzungsplanung fir das Planungsgebiet sind bereits seit Gber funf Jah-
ren rechtskraftig.

Mit der Umzonung wird die planungsrechtliche Grundlage fir den privaten Gestaltungs-
plan «Wohniberbauung am Chriesbach» geschaffen, der wiederum die Basis fUr die stad-
tebaulich hochwertige Wohnlberbauung mit Gewerbeanteil ist. So wird zeitnah eine zo-
nenkonforme Uberbauung mit hoher baulicher Dichte realisiert.
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6 Verfahrensablauf

6.1 Verfahrensablauf Teilrevision

Ablauf Zeitraum

Entwurf Teilrevision September 2018 bis April 2019
Amtervorvernehmlassung Juli 2019 bis August 2019

Offentliche Auflage, Amtervernehmlassung 15. November 2019 bis 29. Januar 2020
Vorprifung kantonale Baudirektion November 2019 bis Marz 2020
Uberarbeitung und Bereinigung Marz 2020 bis Mai 2020

Beschluss durch Stadtrat

Beschluss durch Gemeinderat

Genehmigung durch Baudirektion

Inkraftsetzung durch Stadtrat

6.2 Offentliche Auflage

Gemdass § 7 des Kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) sind die planungsunterla-
gen bei Anderungen in Richt- und Nutzungsplanung vor der Festsetzung &ffentlich aufzule-
gen. Innert 60 Tagen nach der Bekanntmachung kann sich jedermann bei der die Auflage
verflgenden Instanz zum Planungsinhalt dussern und Einwendungen anbringen.

Die &ffentliche Auflage und Anhérung zur Teilrevision Richt- und Nutzungsplanung «Gies-
sen-Nord» fand parallel mit dem privaten Gestaltungsplan «Wohntberbauung am Chries-
bach» vom 15. November 2020 bis am 29. Januar 2020 statt.

Wahrend der Auflagefrist sind insgesamt zehn Einwendungen / Stellungnahmen zur Teil-
revision Richt- und Nutzungsplanung und zum Gestaltungsplan eingegangen.

Funf umliegende Gemeinden, sowie eine politische Partei (FDP) haben zustimmend und
ohne Antrdge Stellung zu den Vorlagen genommen.

Die Einwendungen der politischen Parteien GLP und SP und die Einwendung der Stadt-
bildkommission der Stadt Dubendorf (SBK) enthalten Antrdge zum Gestaltungsplan. Zur
Teilrevision Richt- und Nutzungsplanung wurde ein Antrag von der Zircher Planungs-
gruppe Glattal (ZPG) gestellt:

Planwerkstadt AG | Raumplanung - Prozesse - Stadtebau
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ZPG Nutzungsdichte

Antrag: Der erlauternde Bericht ist mit Abschdtzungen zu der erwarteten
Nutzungsdichte, deren Abstimmung auf die ortsplanerische Gesamt-
sicht sowie deren Vertraglichkeit mit den regionalen Vorgaben zu

ergdnzen.
Entscheid: Antrag beriicksichtigt
Stellungnahme: Der Bericht wurde entsprechend ergdnzt.

Die restlichen Antrdge aus den Einwendungen betreffen den Cestaltungsplan «Wohn-
Uberbauung am Chriesbach» und sind im dazugehdrigen Bericht nach Art. 47 RPV dem
Kapitel 5.3 Behandlung der Einwendungen zu entnehmen.

6.3 Amtervernehmlassung und kantonale Vorpriifung

Parallel zur &ffentlichen Auflage wurde die Amtervernehmlassung und die kantonale Vor-
prufung durchgefihrt und ausgewertet. Die Baudirektion des Kantons Zurich hat mit dem
Vorprifungsschreiben vom 13. Mdarz 2020, vorbehdltlich der regionalen Einsch&tzung zur
Bilanz der Arbeitszonen und der Berlcksichtigung der nachfolgenden Punkte, die Geneh-
migung der Teilrevision Richt- und Nutzungsplanung «Giessen-Nord» in Aussicht gestellt.

Folgende Erganzungen wurden in der Uberarbeitung der Teilreivison aufgrund des Vorprii-

fungsschreibens aufgenommen:

e Die Darstellung der Zonenplanrevision halt die Vorgaben der Verordnung der tber die
Darstellung von Nutzungsplénen (VDNP; LS 701.12) ein.

¢ Die Legende des kommunalen Richtplans entspricht der Systematik gemdass VDNP.

e Der Eintrag «Aufwertung Uferbereich» im Abschnitt zwischen der Kriesbachstrasse un
der Einmindung in die Glatt ist gestrichen.

¢ Die Abbildung im erlauternden Bericht gemdss Art. 47 RPV zur kantonalen Zentrumszone
gewdhrt Anordnungsspielraum der Gebietsabgrenzung.

o Die materiellen Hinweise zum Gewdsserraum und zur Harmonisierung der Baubegriffe
wurden aufgenommen.

Weitere Stellungnahmen aus der Amtervernehmlassung gingen keine ein.
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Publizierende Stelle
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Bekanntmachung des Inkrafttretens

Betrifft: 8600 DUbendorf

Angaben zur Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung:

Der private Gestaltungsplan "Wohnuberbauung am Chriesbach” und die Teilrevision der
Richt- und Nutzungsplanung "Giessen Nord" wurden vom Gemeinderat Dibendorf am 2.
November 2020 festgesetzt und von der Baudirektion mit den Verfigungen vom 24.
Marz 2021 genehmigt. Der Entscheid wurde am 16. April 2021 samt
Rechtsmittelbelehrung publiziert.

Gemass Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 28. Mai 2021 ist kein
Rechtsmittel ergriffen worden. Der private Gestaltungsplan ,Wohnuberbauung am
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Dubendorf, 4. Juni 2021
Stadtrat

Kontaktstelle:
Stadt DUbendorf
Usterstrasse 2
8600 Dubendorf



	Genehmigungsverfügung (BDV 1730/20 vom 24.3.2021)
	Plan
	Bauordnung Synopse
	Bericht nach Art. 47 RPV
	Richtplan
	Publikation Inkraftsetzung (4.Juni 2021)

